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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsorganisation

Die Zusammensetzung des Büros des Ständerates gab Anlass zu Diskussionen. Im
Ständerat wird alljährlich neben dem Präsidenten, dem ersten und dem zweiten
Vizepräsidenten, ein Stimmenzähler sowie ein Ersatzstimmenzähler gewählt. In der
Regel – eine Wiederwahl bei den eidgenössischen Wahlen vorausgesetzt – rückt der
Ersatzstimmenzähler nach fünf Jahren sukzessive und quasi automatisch zum
Ständeratspräsidenten auf. Weil bisher in der kleinen Kammer vorwiegend die FDP und
die CVP das Sagen hatten, wurden in der Regel vor allem Angehörige dieser beiden
Parteien berufen. Seit 1919 stellten die FDP und die CVP je 41 Ständeratspräsidenten,
die SP und die SVP jeweils sechs und die LP zwei. Mit den eidgenössischen Wahlen 2011
hatte sich das Gewicht in der kleinen Kammer allerdings verschoben. Die SP verfügt
über gleich viele Sitze wie die FDP (je 11) und nur über zwei weniger als die CVP. Wenig
verwunderlich also, dass die SP im Berichtjahr mehr Proportionalität für das
Ständerats-Büro forderte. Die informelle Regel im Ständerat lautete bisher, dass sich
Freisinnige und Christlichdemokraten jeweils zwei Mal hintereinander abwechselten
und erst dann die SP oder die SVP zum Zug kamen. Diese informelle Regel sollte mit
einer Motion Roberto Zanetti (sp, SO) durchbrochen werden. Das Büro des Ständerates
lehnte die Motion mit der Begründung ab, dass Proportionalität bei fünf Mitgliedern
aufgrund von Rundungsschwierigkeiten nur bedingt möglich sei. Zudem seien die
Regeln bereits nach den Wahlen 2011 festgelegt worden und Änderungen seien deshalb
erst nach den Wahlen 2015 möglich. Nach den nächsten Wahlen solle diese Regel aber
noch einmal mit den Gruppenchefs diskutiert werden. Nach kurzer Debatte zog Zanetti
den Vorstoss wieder zurück. 1

MOTION
DATUM: 10.12.2014
MARC BÜHLMANN

Aussenpolitik

Gute Dienste

Die Motion der SP-Fraktion «Für eine von Massenvernichtungswaffen freie Zone im
Nahen und Mittleren Osten» wurde in der Frühjahrssession 2015 im Ständerat
behandelt. Die SIK-SR hatte diese einstimmig zur Annahme empfohlen und ihr Sprecher
Roberto Zanetti (sp, SO) erklärte in der Ratsdebatte, dass man sich zwar keine Wunder
erhoffe, damit aber die Arbeit des Bundesrates unterstütze. Bundesrat Burkhalter
räumte ein, dass man das Anliegen der Motion im ersten Augenblick für naiv halten
könne, tatsächlich sei die Gefahr der nuklearen Proliferation in besagter Region aber
real, weshalb er derartige Bemühungen als absolut notwendig erachte. Der Ständerat
nahm die Motion stillschweigend an. 2

MOTION
DATUM: 03.03.2015
AMANDO AMMANN

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Gesellschaftsrecht

Selon Erich Ettlin (pdc, OW), les entreprises de la Confédération partiellement
privatisées sont plongées dans un conflit d'objectif par la loi sur le Contrôle des
finances (LCF). Il explique que ces entreprises, comme Swisscom, sont tiraillées entre le
droit de la société anonyme, la législation sur les marchés financiers et le Contrôle
fédéral des finances (CDF). Afin de résoudre ce conflit, il a déposé une motion qui
préconise que ces entreprises partiellement privatisées ne soient plus soumises à la
surveillance du CDF. 
Le Conseil fédéral a proposé d'accepter la motion. Bien qu'une motion d'ordre de
Roberto Zanetti (ps, SO) souhaitât transférer l'objet à la CER-CE pour un examen
détaillé, la motion a été adoptée, sans discussion, par le Conseil des Etats. 3

MOTION
DATUM: 17.12.2019
GUILLAUME ZUMOFEN
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Geld, Währung und Kredit

Banken

Der Postfinance, eine Tochtergesellschaft der Schweizerischen Post, sollte es gemäss
einer Motion von Ständerat Zanetti (sp, SO) erlaubt werden, Kredite und Hypotheken zu
vergeben - so wie anderen Bankinstituten. Zur Begründung seines Vorstosses nahm der
Motionär Bezug auf einen Bericht des Bundesrates von 2009, in dem die Absicht
geäussert worden war, sowohl Vorteile, von der die Post profitierte, als auch Nachteile
zu Lasten der Schweizerischen Post zu beseitigen und so "gleich lange Spiesse zu
schaffen". Zanetti war der Ansicht, dass das Verbot der Kredit- und
Hypothekenvergabe gegen die Postfinance diesem Grundsatz widerspreche, indem es
dem Unternehmen zahlreiche Wettbewerbsnachteile gegenüber anderen
Bankinstituten auferlege. So sei die Postfinance aufgrund des Verbots, Kredite zu
vergeben, vermehrt gezwungen, Geld bei der Nationalbank zu hinterlegen, was im
gegenwärtigen Negativzinsumfeld mit hohen Kosten verbunden sei. Zudem werde das
Unternehmen dazu gedrängt, mehr ausländische Anlagen zu tätigen, was zum einen das
Risiko erhöhe und zum anderen aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive nicht sinnvoll
sei. Insgesamt erhoffte sich der Motionär durch Umsetzung seines Vorstosses einen
stärkeren Wettbewerb, geringere volkswirtschaftliche Risiken und einen erhöhten
Kundennutzen. 
Der Bundesrat allerdings erachtete das Risiko ausländischer Anlagen als geringer als
eine allfällige Vergabe von Krediten und Hypotheken durch die Postfinance in der
Schweiz. Zudem war er der Ansicht, dass der Markt für Kredite und Hypotheken in der
Schweiz ausreichend ist. Aus diesen Gründen beantragte die Landesregierung die
Ablehnung der Motion. 
Der Urheber des Vorstosses konnte sich für die Botschaft des Bundesrates nicht
erwärmen. Er bemängelte, der Bundesrat habe es versäumt, auf die von ihm
aufgeworfenen Fragen der Systemrelevanz der Postfinance und des
Negativzinsumfeldes, unter dem das Unternehmen überproportional zu leiden habe, in
ausreichendem Masse einzugehen. Deshalb beantragte er der kleinen Kammer mittels
Ordnungsantrag, seine Motion zur Vorprüfung der entsprechenden Kommission
zurückzuweisen und so eine Debatte zu den angesprochenen Punkten zu ermöglichen.
Diesem Begehren stimmte der Ständerat zu. 4

MOTION
DATUM: 17.12.2015
NICO DÜRRENMATT

Im September 2016 zog SP-Ständerat Roberto Zanetti (sp, SO) seine Motion für die
Aufhebung des Verbots der Kredit- und Hypothekenvergabe gegen die Postfinance
zurück. Die KVF-SR hatte zuvor deren Ablehnung beantragt. Sie war der Ansicht, dass
keine Kreditklemme bestehe und die geforderte Änderung eine faktische Staatsgarantie
für die Postfinance darstelle, was für den Bund und die Steuerzahlenden ein unnötiges
Risiko schaffe. 5

MOTION
DATUM: 19.09.2016
CATALINA SCHMID

Landwirtschaft

Agrarpolitik

Der Ständerat behandelte in der Herbstsession eine Motion Zanetti (sp, SO). Laut dieser
soll der Bundesrat gewährleisten, dass auch in Zukunft Beiträge für die Förderung und
Ausrichtung von Viehschauen im Rahmen des Landwirtschaftskredites gesprochen
werden. Der Motionär erklärte, dass diese Möglichkeit durch eine Änderung in der
Verordnung über die Tierzucht ab 2015 entfalle. Viehschauen seien jedoch wichtige
Instrumente, um auch landwirtschaftsferne Bevölkerungskreise und Touristen auf
bäuerliche Traditionen aufmerksam zu machen. Ausserdem ermöglichten sie den
Leistungsvergleich zwischen Züchtern und würden so zu Zuchtfortschritt führen. Für
Bauern sei des Weiteren der Aufwand für eine Viehschau hoch: Die vorbereitende
Pflege und der Transport der Kühe nähmen sowohl Zeit als auch Geld in Anspruch. Um
den Fortbestand dieser Tradition zu sichern, sei sie deshalb finanziell abzugelten. Der
Bundesrat erklärte, die Verordnungsänderung sei eine Reaktion auf eine Empfehlung
der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) gewesen: Diese habe festgestellt, dass die
Zuchtorganisationen bei Viehschauen keine Daten zur Zuchtwertschätzung mehr
erheben würden. Um die Tierzucht wieder auf ihre Kernaufgaben zu fokussieren, sollten
die Beiträge daher gestrichen und stattdessen in die inzwischen übliche
Leistungsprüfung ausserhalb von Viehschauen investiert werden. Der Ständerat liess
sich von diesem Argument jedoch nicht überzeugen: Mit 22 zu 14 Stimmen reichte er
die Motion an die grosse Kammer weiter. 6

MOTION
DATUM: 24.09.2013
JOHANNA KÜNZLER
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Landwirtschaft und Umweltschutz

S'opposant à une décision du Conseil fédéral d'utilisation obligatoire de pendillards
(tuyaux flexibles avec un contact direct au sol) pour épandre le lisier, le sénateur Peter
Hegglin (pdc, ZG) a déposé une motion pour revenir en arrière. Revenir en arrière, cela
signifie instaurer à nouveau des aides fédérales pour promouvoir les techniques qui
émettent peu d'ammoniac lors de l'épandage du lisier, mais supprimer l'interdiction
(prévue à partir de 2022) d'utilisation des techniques moins favorables d'un point de
vue environnemental. Roberto Zanetti (ps, SO) a proposé à ses collègues de renvoyer le
texte en commission afin d'étudier plus en profondeur le sujet, mais sa proposition a
été rejetée par 26 voix contre 11 et 2 abstentions. 
Lors des discussions sur le fond, Peter Hegglin a justifié sa demande en faisant
remarquer qu'une interdiction pouvait être contre-productive à divers égards. En effet,
il y a d'autres facteurs à prendre en considération, comme le prix élevé des machines à
pendillards qui poussera les agriculteurs et agricultrices à acheter en commun les
machines, rendant plus difficile l'épandage du lisier au bon moment (c'est-à-dire, au
moment où l'azote contenu dans le lisier sera le plus effectif et où cela générera le
moins d'émissions d'ammoniac). Le conseiller fédéral Guy Parmelin s'est opposé à cette
proposition, précisant que la Confédération avait soutenu à hauteur de CHF 160
millions la transition vers des techniques d'épandage plus respectueuses de
l'environnement et que la participation à ces programmes de soutien a atteint un
plateau depuis quelques années. La consultation sur la modification de l'OPair a, de
plus, montré que cette interdiction d'utilisation de techniques d'épandage fortement
émettrice d'ammoniac était la voie à suivre, tant supportable économiquement
qu'effective d'un point de vue environnemental. Le ministre de l'agriculture a rappelé
que cette interdiction était accompagnée de nombreuses exceptions pour les terrains
escarpés ou les petites exploitations par exemple. 
Les sénatrices et sénateurs ont finalement suivi, par 27 voix contre 9 et 2 abstentions,
l'auteur de la motion. Cette dernière est donc transmise à la chambre du peuple. 7

MOTION
DATUM: 24.09.2020
KAREL ZIEHLI

Dans le cadre de la mise en application suivant l'acceptation de l'initiative
parlementaire 19.475, le Conseil fédéral a fixé à 20 pour cent l'objectif de réduction
des pertes d'éléments fertilisants d'ici à 2030. Redoutant les conséquences d'un
objectif considéré comme trop ambitieux, la sénatrice fribourgeoise Johanna Gapany
(plr, FR) demande de le revoir à la baisse. En effet, la seule manière d'atteindre cet
objectif pour l'azote serait de réduire le cheptel en Suisse, d'après la sénatrice libérale-
radicale, touchant donc à l'autoapprovisionnement alimentaire. S'opposant au texte,
tant Adèle Thorens Goumaz (verts, VD) que Roberto Zanetti (ps, SO) ont rappelé que les
décisions prises à cet égard en 2021 s'inscrivaient dans le contexte des initiatives
populaires visant les pesticides et les intrants fertilisants et que certains gages avaient
été donnés à l'époque pour contrer les initiatives. Revenir sur ces engagements est
problématique selon les deux élu.e.s. De plus, ces discussions devraient être menées en
commission, et idéalement dans le cadre des travaux en cours sur la politique agricole
22+. Le ministre de l'agriculture, Guy Parmelin, a également appelé les sénatrices et
sénateurs à rejeter cette motion, soulignant que la trajectoire actuelle permettra
d'atteindre 11 pour cent de réduction pour les pertes d'azote et 18 pour cent pour
celles de phosphore, sans prendre en considération les mesures que les
interprofessions sont appelées à prendre. Une majorité d'élu.e.s (25 voix contre 18 et
une abstention) a toutefois décidé de suivre la motionnaire, les voix de la gauche
complétées par quelques élu.e.s du Centre et de l'indépendant Minder (SH) ne suffisant
pas à faire échouer ce texte. 8

MOTION
DATUM: 21.09.2022
KAREL ZIEHLI
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Tierhaltung, -versuche und -schutz

Bien que l'initiative populaire pour les vaches à cornes ait été rejetée par le corps
électoral en 2018, Roberto Zanetti (ps, SO) a déposé une motion demandant de
rémunérer les paysan.ne.s qui laissent aux vaches leurs cornes. Deux raisons ont
poussé le sénateur de Soleure à vouloir poursuivre la discussion. D'une part, la question
du bien-être animal, thématisée lors de la campagne de votation, reste sur la table,
l'écornage des vaches posant problème. D'autre part, plus de 45 pour cent du corps
électoral a apposé un «Oui» sur le bulletin de vote et les analyses post-votation
montrent que près de 20 pour cent des opposant.e.s au texte l'étaient car ils et elles ne
voulaient pas inscrire une telle mesure dans la Constitution fédérale. Une partie s'est
également exprimée contre le texte, car l'argent permettant de financer cette mesure
aurait dû être trouvé dans d'autres secteurs du budget agricole. Travailler au niveau de
l'ordonnance et augmenter légèrement le plafond des dépenses, comme proposé par
Roberto Zanetti, permettrait de résoudre ces oppositions. Le sénateur socialiste
profite du soutien de 27 de ses collègues. Toutefois et sur proposition de Jakob Stark
(udc, TG), la motion a été transmise à la commission compétente pour un examen
préalable.
Dans les médias, Armin Capaul, l'initiateur du texte qui a été refusé par la population, a
affirmé ne pas avoir été informé du dépôt de cette motion au Parlement. Il a, par
ailleurs, annoncé qu'il préparait le lancement d'une nouvelle initiative populaire sur le
sujet. Il s'est toutefois dit prêt à y renoncer, pour autant que la voie proposée par
Roberto Zanetti aboutisse à un résultat probant. 9

MOTION
DATUM: 03.06.2021
KAREL ZIEHLI

Le Conseil des Etats a décidé de soutenir le principe d'une rémunération des
paysan.ne.s laissant leurs cornes aux vaches. Cette idée – sur laquelle le corps
électoral avait été amené à voter en 2018 – défendue par le sénateur socialiste Roberto
Zanetti (ps, SO) a profité d'une analyse préalable de la CER-CE qui a donné un avis
favorable. La majorité de la commission de l'économie et des redevances du Conseil
des Etats est, en effet, de l'avis que cette proposition, soutenue par une partie
importante de la population, doit se voir attribuer une place dans l'ordonnance sur les
paiements directs. En 2018, près de 45 pour cent des personnes s'étant rendues aux
urnes avaient souhaité voir les éleveuses et éleveurs laissant leurs cornes aux vaches se
faire aider financièrement. Cela aurait toutefois été inscrit dans la Constitution, ce qui
a incité une part non-négligeable des votant.e.s à glisser un non. La solution proposée
par le socialiste soleurois évite le passage par le texte suprême et aurait pu séduire une
majorité des citoyennes et citoyens selon lui. 8 membres de la commission ont défendu
cette position, qui impliquera également une légère hausse du plafond des dépenses
des paiements directs afin de ne pas prétériter d'autres domaines profitant du pot
commun. 
La question du bien-être animal a été au centre des discussions de la commission
comme rapporté par Pirmin Bischof (centre, SO), les parlementaires s'interrogeant sur
les fondements philosophiques de l'animal au service de l'humain. Peut-on réduire les
animaux au statut de presque objet en les formatant et en leur infligeant des douleurs
de telle sorte qu'ils soient le plus efficient possible pour les intérêts humains, reflète
l'élu centriste. Cette motion vise à réduire des douleurs vues comme non nécessaires
par la majorité de la commission. Une minorité constituée de 4 parlementaires a émis
elle des craintes que cette disposition n'incite les paysan.ne.s à avoir recours à la
stabulation entravée, c'est-à-dire à un abandon de la liberté de mouvement des vaches
dans les étables, néfaste pour leur bien-être. La question des blessures entre vaches
mais aussi à l'encontre des éleveuses et éleveurs a été soulevée par le représentant de
la minorité, le centriste Peter Hegglin (centre, ZG), qui ne veut donc pas d'un soutien
financier qui pourrait amener à une augmentation des accidents. A cela, le motionnaire
Roberto Zanetti, n'a pas manqué de souligner que, pour être conséquent, il faudrait
alors supprimer les paiements directs incitant à la plantation d'arbres à hautes tiges,
source d'un plus grand nombre d'accidents dans l'agriculture. Pour l'élu socialiste, les
cornes ont une importance de taille pour les vaches, celles-ci leur servant à
communiquer, établir des hiérarchies au sein des troupeaux et ainsi diminuer les
affrontements.
Le Conseil fédéral a appelé à rejeter ce texte, tant pour des questions de bien-être
animal – défendant les mêmes positions que la minorité –  que de budget – d'autres
domaines verront-ils leurs moyens réduits? – ce qui n'aura pas suffi à convaincre une
majorité de sénatrices et sénateurs qui, par 23 voix contre 19 et deux abstentions ont
décidé de donner une chance à cette proposition. 10

MOTION
DATUM: 14.06.2022
KAREL ZIEHLI

01.01.65 - 01.01.23 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Noch in der Wintersession bereinigte auch der Ständerat die zwei
Kommissionsmotionen (Mo. 17.3706 sowie 17.3665) zum Verzicht auf die Revision des
Steuerstrafrechts. Dabei erklärte Pirmin Bischof (cvp, SO) offen, dass die verfahrene
Situation der Volksinitiative „Ja zum Schutz der Privatsphäre”, die vom Nationalrat
zweimal zur Annahme und vom Ständerat zweimal zur Ablehnung empfohlen worden
war, Grund für diese Motionen sei. So sei die Initiative gemäss den Initianten aufgrund
dieser angestrebten Revision des Steuerstrafrechts eingereicht worden. Entsprechend
gebe es Signale des Initiativkomitees, wonach dieses bei einem Verzicht auf diese
Vorlage seine Initiative zurückziehen würde. Roberto Zanetti (sp, SO) ergänzte die
bereits in der Nationalratsdebatte geäusserten Argumente gegen den Verzicht auf die
Revision um den Hinweis, dass 21 Kantone in der Vernehmlassung die Notwendigkeit
einer Revision bejaht hätten. Auch wenn die veraltete Vorlage somit abgeschrieben
werden würde, seien die formaltechnische Optimierung und die Bekämpfung von
Steuervergehen „weiterhin auf dem Tisch”. Stillschweigend nahm der Ständerat im
Anschluss die beiden Motionen an. Somit verzichtete das Parlament schliesslich nach
langen Diskussionen auf eine Revision des Steuerstrafrechts. Die Andeutungen und
Ankündigungen, wonach ein solcher Verzicht die Initianten der „Matter-Initiative”
beeinflussen könnte, erwiesen sich kurz darauf als richtig: Im Januar 2018 zogen die
Initianten ihre Initiative mit der Begründung zurück, durch den Verzicht auf die Revision
des Steuerstrafrechts ihr Hauptziel auf Gesetzesebene erreicht zu haben. 11

MOTION
DATUM: 12.12.2017
ANJA HEIDELBERGER

In der Frühjahrssession 2019 diskutierte der Ständerat als Zweitrat die Motion Grin (svp,
VD) «Erhöhung der Pauschalabzüge bei der direkten Bundessteuer zum Ausgleich der
Explosion der Krankenkassenprämien» sowie eine weitere Motion Lehmann (cvp, BS;
Mo. 15.4027) zum Abzug der Krankenkassenprämien von den Steuern. Die Mehrheit der
WAK-SR hatte zuvor Annahme der Motion Grin beantragt, da die Krankenkassenprämien
als «Teil der unvermeidlichen Lebenshaltungskosten» stark angewachsen, die
entsprechenden Abzüge aber bisher nicht angepasst worden seien. Eine Minderheit
Zanetti (sp, SO) beantragte die Ablehnung der Motion, da sie zu grossen Steuerausfällen
führen würde; Letztere bezifferten Zanetti und Kommissionssprecher Baumann (cvp,
UR) auf CHF 465 Mio. Zudem würden Personen mit höheren Einkommen
überproportional von den Abzügen profitieren, was – wie Zanetti in der Plenardebatte
erläuterte – dem Prinzip der Besteuerung nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit
zuwider laufe. Dies löste eine hitzige Debatte im Rat aus. Erich Ettlin (cvp, OW) zum
Beispiel konterte, dass eine Besteuerung nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit aus
Fairnesgründen eben nicht nur eine progressive Besteuerung der Einkommen, sondern
auch progressive Abzüge beinhalten müsse. Anita Fetz (sp, BS) betonte jedoch, dass das
Grundproblem bei den Krankenkassenprämien die Finanzierung durch Kopfsteuern sei
– dass man dort eben eine Flat Rate Tax und keine Progression habe. Dadurch sei vor
allem der Mittelstand benachteiligt, der keine Prämienverbilligungen erhalte.
Finanzminister Maurer verwies indes auf die Ineffizienz der in der Motion
vorgeschlagenen Massnahme: Personen mit hohen Einkommen würden dadurch nur
minimal entlastet, hingegen kosteten die Abzüge den Staat fast eine halbe Million
Franken. Dennoch sprach sich der Rat mit 30 zu 13 Stimmen für die Motion Grin aus
und lehnte die Motion Lehmann, wie auch von der Kommission beantragt, ab (vgl.
hier). 12

MOTION
DATUM: 06.03.2019
ANJA HEIDELBERGER

Indirekte Steuern

Im Berichtsjahr überwiesen beide Räte eine Motion Zanetti (sp, SO), die eine Befreiung
von elektronischen Zigaretten und anderen Raucherentwöhnungshilfen von der
Tabaksteuer forderte. 13

MOTION
DATUM: 21.12.2011
LAURENT BERNHARD
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Einen Einheitssatz für die Mehrwertsteuer mit möglichst wenigen Ausnahmen
forderte Andrea Caroni (fdp, AR) im März 2021 in einer Motion. Die grosse Komplexität
der aktuellen Mehrwertsteuer führe zu grossem administrativen und finanziellen
Aufwand, eine Vereinfachung hätte Entlastungen für Unternehmen, Konsumentinnen
und Konsumenten, Arbeitnehmende und den Staat zur Folge. Caroni verwies auf einen
bundesrätlichen Vereinfachungsvorschlag aus dem Jahr 2008 und forderte nun
diesbezüglich einen «zweiten Anlauf». Er befürworte in der Tat ein Einheitssatz-Modell,
erklärte der Bundesrat in seiner Stellungnahme, entsprechende Vorschläge – neben
seinem Vorschlag von 2008 verwies er auch auf ein weiteres gescheitertes Projekt aus
dem Jahr 2013 sowie auf zwei gescheiterte Motionen (Mo. 15.3225; Mo. 15.3386) – seien
jedoch bisher erfolglos geblieben. Zudem sei aktuell aufgrund der Corona-Pandemie
nicht der richtige Moment, um die Mehrwertsteuer auf bisher reduziert besteuerten
Gütern zu erhöhen. Stattdessen solle die geltende Mehrwertsteuer vereinfacht werden.
In der Sommersession wies der Ständerat die Motion auf Antrag von Roberto Zanetti
(sp, SO) ihrer WAK-SR zur Vorberatung zu. Die Kommission solle etwa den Aufwand der
bisherigen Regelung für die Unternehmen sowie die politische Machbarkeit einer
Vereinfachung prüfen, hatte Roberto Zanetti zuvor gefordert. In der Folge schlug die
Kommissionsmehrheit mit 8 zu 5 Stimmen eine Ablehnung der Motion vor, da auch sie
keine politische Mehrheit für eine solche Vereinfachung sah und stattdessen auf
Projekte mit alternativen Vereinfachungsmöglichkeiten verwies. Eine Minderheit Noser
(fdp, ZH) billigte jedoch dem Einheitssatz das grösste Vereinfachungspotenzial zu und
beantragte deshalb die Annahme der Motion. 14

MOTION
DATUM: 01.07.2021
ANJA HEIDELBERGER

Finanz- und Ausgabenordnung

In der Herbstsession behandelte der Ständerat die Motion „Gebundene Ausgaben
reduzieren” der nationalrätlichen Finanzkommission. Brigitte Häberli-Koller (cvp, TG)
erklärte im Namen der Mehrheit der FK-SR, dass eine Annahme der Motion „als
wichtiges politisches Signal zugunsten der Bemühungen des Bundesrates“ zu verstehen
sei, da sich dieser der Thematik bereits annehme. Dieses Vorgehen kritisierte Roberto
Zanetti (sp, SO) als parlamentarischen Leerlauf, indem er daran erinnerte, dass eine
Motion das Ziel habe, den Bundesrat zum Handeln aufzufordern. Inhaltlich kritisierte er
den Vorschlag als mutlos, weil das Parlament darauf verzichte, die geforderten
Einsparungen von CHF 2 bis 4 Mrd. selbst vorzunehmen und stattdessen „den
Schwarzen Peter dem Bundesrat [zuspiele]“. Paul Rechsteiner (sp, SG) befürchtete, dass
das Ziel der Vorlage vor allem darin bestehe, vom Parlament gemachte und vom Volk
bestätigte Beschlüsse infrage zu stellen. Dies mache vor allem dann keinen Sinn, wenn
man die überaus gute Verfassung des Bundeshaushalts in Betracht ziehe.
Finanzminister Maurer betonte diesbezüglich, dass der Schweizer Bundeshaushalt zwar
im internationalen Vergleich gut dastehe, dass aber der hohe und vor allem steigende
Anteil der gebundenen Ausgaben den Handlungsspielraum von Parlament und
Regierung immer stärker einschränke. Um einen langfristig geordneten Haushalt
sicherzustellen, bedürfe es der Suche nach neuen Lösungen – entsprechend habe sich
der Bundesrat für die Annahme der Motion ausgesprochen. In diesem Sinne stimmte
die Mehrheit des Ständerats und nahm die Motion mit 27 zu 15 Stimmen (0
Enthaltungen) an. 15

MOTION
DATUM: 19.09.2017
ANJA HEIDELBERGER

Die Errichtung eines souveränen, gemeinwohl- und ertragsorientierten Staatsfonds
verlangte Beat Rieder (mitte, VS) im März 2022 in einer Motion. Dieser solle durch einen
Teil der Währungsreserven der SNB geäufnet werden, wobei die SNB im Gegenzug
Obligationen des Staatsfonds als Sicherheit erhalten würde. Die Gewinne des Fonds
sollten Bund und Kantonen zugutekommen, welche sie für Beteiligungen an
systemrelevanten Schweizer Unternehmen oder an strategischen Sachwerten sowie zur
Finanzierung von Investitionsprogrammen zur Konjunkturbelebung einsetzen könnten.
Der Motionär störte sich daran, dass die SNB ihre Währungsreserven in ausländische
Aktien anlegte, und erachtete einen ähnlichen Staatsfonds wie in Norwegen oder
Singapur als Möglichkeit, die Gelder «vorteilhafter, strategischer und unabhängiger»
einzusetzen. 
Der Bundesrat lehnte die Motion als «Eingriff in die verfassungsrechtliche
Unabhängigkeit der SNB» ab. Die SNB müsse uneingeschränkt über ihre
Währungsreserven verfügen können, um eine übermässige Aufwertung des Frankens
verhindern zu können. Zudem kritisierte der Bundesrat unter anderem die fehlende
Berücksichtigung der Möglichkeit eines Anlageverlustes sowie die sehr heterogenen
Einsatzzwecke des Fonds.

MOTION
DATUM: 13.06.2022
ANJA HEIDELBERGER
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In der Sommersession 2022 entschied sich der Ständerat auf Antrag von Roberto
Zanetti (sp, SO) mit 19 zu 16 Stimmen (bei 1 Enthaltung), die Motion der zuständigen
Kommission zur Vorberatung zuzuweisen. 16

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

Im Mai 2021 schlug die FK-SR in einer Motion vor, die Zusatzausschüttungen des Jahres
2020 (CHF 660 Mio.) der SNB dem Amortisationskonto gutzuschreiben und somit zum
Abbau der Corona-Schulden zu verwenden. Anders als die Motion ihrer
Schwesterkommission, welche neben den Zusatzausschüttungen auch den Grundbetrag
der Ausschüttungen auf das Amortisationskonto buchen wollte, plante die
ständerätliche Kommission, den Grundbetrag über CHF 2 Mrd. wie geplant dem
ordentlichen Haushalt zukommen zu lassen. Demnach hätten «Zusatzausschüttungen
[...] klar den Charakter von ausserordentlichen Einnahmen», begründete die
Kommission ihren Vorstoss. Im August 2021 beantragte der Bundesrat die Ablehnung
der Motion, da er den generellen Vorschlag der ständerätlichen Kommission in der
Zwischenzeit als eine von zwei Möglichkeiten in seine Botschaft zum Abbau der Covid-
19-Schulden aufgenommen hatte: So sollen die Schulden neben der Verwendung der
ordentlichen Überschüsse in den kommenden Jahren entweder über die
Zusatzausschüttungen der SNB oder über eine Umbuchung der als ordentliche
Überschüsse verbuchten Erträge aus früheren Jahren abgebaut werden. Gleichzeitig
hatte er jedoch darauf verzichtet, die bereits verbuchten Zusatzausschüttungen aus
dem Jahr 2020 neu zuzuweisen und seine Regelung stattdessen auf die ab 2021
anfallenden Ausschüttungen beschränkt. 
Nachdem Bundesrat und Kommission dieses aktuelle Projekt des Bundesrates in der
Herbstsession 2021 erläutert hatten, zog die Kommission ihre Motion, die von einer
Minderheit Zanetti (sp, SO) abgelehnt worden war, zurück. 17

MOTION
DATUM: 21.09.2021
ANJA HEIDELBERGER

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Wasserkraft

In der Herbstsession 2020 folgte der Ständerat stillschweigend einem Ordnungsantrag
Zanetti (sp, SO) zwecks Zuweisung einer Motion Rieder (cvp, VS) an die zuständige
UREK-SR. Der Walliser Christdemokrat Beat Rieder forderte, dass die
Investitionssicherheit für die Stromproduktion aus einheimischer Wasserkraft
gewährleistet wird, indem der Bundesrat im EnG einen Auffangmechanismus gegen
Tiefpreisphasen einbaut. So sollen Betreiber von neu konzessionierten
Wasserkraftanlagen nach dem Willen von Rieder während der künftigen
Konzessionslaufzeit finanziell in Krisensituationen unterstützt werden. Diese
Massnahme soll Anreize für Investitionen und den Weiterbetrieb von bestehenden
Anlagen setzen. Der Bundesrat beantragte in seiner Stellungnahme die Ablehnung der
Motion, zeigte sich jedoch bereit, den Vorschlag des Motionärs im Rahmen der Revision
des EnG eingehend zu prüfen. Als «grosse Kiste» bezeichnete Zanetti im Rat die Motion
und plädierte dafür, das Begehren in der Kommission genauer unter die Lupe zu
nehmen und mit der sich in der «Pipeline» befindenden Revision des EnG zu
gegebener Zeit abzugleichen. Rieder zeigte sich sehr erfreut darüber, dass seinem
Anliegen eine hohe Relevanz beigemessen werde, weshalb er sich mit dem
Ordnungsantrag einverstanden erklärte. 18

MOTION
DATUM: 15.09.2020
MARCO ACKERMANN
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Alternativenergien

Stillschweigend folgte der Ständerat in der Frühjahrssession 2021 dem Antrag des
Bundesrates und nahm eine Motion Zanetti (sp, SO) an. Das Anliegen mit dem komplex
anmutenden Titel «Verkürzung der Frist zur Abgrenzung von Neubauten zu
bestehenden Bauten bezüglich steuerlicher Abzugsfähigkeit von Investitionen, die
dem Energiesparen und dem Umweltschutz dienen» sollte nach Angaben des
Motionärs ein Detailproblem lösen, auf welches er von einem ihm unbekannten Bürger
hingewiesen worden sei. Konkret ging es dabei um die Frage, ob eine Investition in eine
Immobilie, die dem Energiesparen oder dem Umweltschutz dient, vom relevanten
Steuereinkommen abgezogen werden kann oder nicht. Bisher war die Regelung, dass
dies nur bei Investitionen in bestehende Bauten auf direktem Wege möglich ist. Bei
Neubauten hingegen konnte die Investition erst nach einer kantonal unterschiedlichen
Frist – in der Regel fünf Jahre nach Erstellung der Liegenschaft – in Abzug gebracht
werden. Die aus ökologischer Sicht wünschenswerte Investition werde durch diese
steuerrechtliche Regelung unnötig hinausgeschoben, begründete der Motionär sein
Anliegen. Eine Verkürzung und Harmonisierung dieser Frist, wie sie hier verlangt werde,
würde deshalb unter dem Strich zu keiner Schmälerung der Steuereinnahmen führen,
sondern nur die ökologisch wünschenswerte Investition beschleunigen. 19

MOTION
DATUM: 10.03.2021
MARCO ACKERMANN

Nach der oppositionslosen Zustimmung im Ständerat nahm auch der Nationalrat in der
Herbstsession 2021 stillschweigend und diskussionslos eine Motion Zanetti (sp, SO) zur
Verkürzung der Frist für steuerliche Abzüge bei energetischen Investitionen an.
Gemäss dem Ansinnen der beiden Räte soll die Frist, nach der energiesparende
Massnahmen bei Neubauten abgezogen werden können, verkürzt und national
harmonisiert werden. 20

MOTION
DATUM: 22.09.2021
MARCO ACKERMANN

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Nachdem die Motion Chopard-Acklin (sp, AG) zur Optimierung der
Strassenverkehrsgesetzgebung bezüglich der Einsätze von Blaulichtorganisationen vom
Nationalrat im Dezember 2014 angenommen worden war, lehnte der Ständerat das
Anliegen im Dezember 2015 ab. Zwischenzeitlich war ein ähnlicher, wenn auch nicht
identischer Vorstoss von Ständerat Zanetti (sp, SO) angenommen worden, so dass sich
das Anliegen aus Sicht des Ständerates erledigt hatte. 21

MOTION
DATUM: 03.12.2015
NIKLAUS BIERI

Umweltschutz

Gewässerschutz

Auf weniger Erfolg stiess Fabio Regazzis (cvp, TI) föderales Anliegen, das sich an der
eidgenössischen Hoheit zum Erlass von Bestimmungen betreffend die Zulassung von
Widerhaken in Fliessgewässern störte, in der zweitberatenden Kantonskammer. Auf
einstimmiges Anraten der UREK-SR (bei einer Enthaltung) und nach ausführlichem
Plädoyer für den Tierschutz, vorgetragen von Roberto Zanetti (sp, SO) in seiner Funktion
als Präsident des Schweizerischen Fischereiverbandes, versenkte der Ständerat die
Motion, die im Vorjahr im Nationalrat durch eine bürgerliche Mehrheit befürwortet
worden war. 22

MOTION
DATUM: 15.03.2017
MARLÈNE GERBER

Die Qualität des Grund- und Trinkwassers stand im Zentrum der Motion Zanetti (sp, SO)
mit dem Titel «Wirksamer Trinkwasserschutz durch Bestimmung der
Zuströmbereiche», die er im Juni 2020 einreichte. Der Motionär forderte darin, dass
bis zum Jahr 2035 die Zuströmbereiche von allen Grundwasserfassungen, die im
öffentlichen Interesse liegen, von den Kantonen bestimmt werden sollen, wobei der
Bund 40 Prozent des dadurch für die Kantone entstehenden Aufwandes
subventionieren würde. Die Kantone sollen dem Bund zwei Jahre nach Inkrafttreten der
entsprechenden Gesetzesänderung die Planung zur Bestimmung der Zuströmbereiche
vorlegen und danach regelmässig zum Stand der Umsetzung der Planung Bericht
erstatten. Zudem verlangte Zanetti, dass im Zuströmbereich von Trinkwasserfassungen
nur noch Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden dürfen, deren Abbauprodukte den
Grenzwert von 0.1 Mikrogramm pro Liter im Grundwasser nicht überschreiten. Dieser

MOTION
DATUM: 17.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Schutz der Grundwasserfassungen ergänze die Ziele der Agrarpolitik 22+ sowie einer
parlamentarischen Initiative der WAK-SR «Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden
reduzieren» (Pa.Iv. 19.475). Auslöser für die Motion Zanetti war die Problematik des
grossflächig mit Abbauprodukten des Wirkstoffs Chlorothalonil verunreinigten
Grundwassers, worüber auch die Presse berichtet hatte.
Der Bundesrat war mit der Stossrichtung der Motion einverstanden, er lehnte diese
jedoch aus formellen Gründen ab, da der letzte Punkt der Motion (Verbot des Einsatzes
von bestimmten Pflanzenschutzmitteln im Zuströmbereich von Trinkwasserfassungen)
durch die in der parlamentarischen Initiative der WAK-SR vorgesehenen
Gesetzesänderungen bereits erfüllt werde.
In der Herbstsession 2020 zog Roberto Zanetti den letzten Punkt seiner Motion zurück,
woraufhin sich Bundesrätin Simonetta Sommaruga bereit erklärte, die anderen Punkte
der Motion zur Annahme zu empfehlen. Der Ständerat stimmte dieser Version der
Motion schliesslich stillschweigend zu. 23

Im September 2019 reichte Werner Hösli (svp, GL) eine Motion zum Thema
Gewässerräume ein. Bei den Gewässerräumen handelt es sich um geschützte Zonen
rund um oberirdische Gewässer, die sicherstellen sollen, dass nicht zu dicht an die
Gewässer gebaut wird und dass diese ihre natürlichen Funktionen erfüllen können.
Hösli forderte, dass in den nicht geschützten Zonen ausserhalb der Bauzone die Grösse
des Gewässerraumes verkleinert werden kann, wenn dem betroffenen
Landwirtschaftsbetrieb aufgrund der geographischen oder topographischen
Verhältnisse ein übermässig grosser Anteil der ertragreichen Futtergrundlage
genommen wird oder wenn im reduzierten Gewässerraum nur mit natürlichem Dünger
gearbeitet wird.
Mit seinem Vorstoss nahm Hösli Bezug auf die seit 2011 geltende Pflicht der Kantone,
die Gewässerräume auszuscheiden, sprich für all ihre Gewässer den entsprechenden
Gewässerraum festzulegen. Diese Pflicht war als indirekter Gegenvorschlag zur
zurückgezogenen Initiative «Lebendiges Wasser» mittels einer Änderung der GSchV
eingeführt worden. Wenige Jahre nach Inkrafttreten dieser Regelgung war diese
Vorschrift mit der Überweisung einer Motion der UREK-SR bereits wieder etwas
aufgeweicht worden. Als Folge der Annahme der Motion der UREK-SR wurde die GSchV
derart angepasst, dass die Handlungsspielräume für die Kantone bei der Festlegung des
Gewässerraumes vergrössert wurden.
Auf diese rechtliche Entwicklung wies der Bundesrat in seiner Stellungnahme zu Höslis
Vorstoss hin. Da mit der letzten Änderung der GSchV die unterschiedlichen
geografischen und topografischen Verhältnisse in den Kantonen bereits berücksichtigt
würden und weil auch die BPUK nach dieser Verordnungsänderung keinen Bedarf nach
einer rechtlichen Anpassung sehe, lehne er den Vorstoss ab.
In der Wintersession 2019 beugte sich der Ständerat ein erstes Mal über die Motion,
welche in der Zwischenzeit von Jakob Stark (svp, TG) übernommen worden war, und
wies sie auf Antrag von Roberto Zanetti (sp, SR) der Kommission zur Vorberatung zu. 24

MOTION
DATUM: 05.12.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

In der Frühjahressession 2021 befasste sich die kleine Kammer erneut mit der Motion
Hösli (svp, GL), übernommen von Jakob Stark (svp, TG), zum Thema  Gewässerraum. Im
Rahmen der UREK-SR-Sitzung vom Januar 2021 hatte Stark die zweite Ziffer der Motion
bezüglich der Verwendung von Dünger zurückgezogen. In der vorliegenden Form
verlangte die Motion deshalb nur noch, dass das GSchG so abgeändert wird, dass in
nicht geschützten Gebieten ausserhalb der Bauzone der Gewässerraum verkleinert
werden kann, wenn den Landwirtschaftsbetrieben sonst ein übermässiger Anteil der
ertragreichen Futtergrundlage entzogen wird.
Dem Ständerat lag bei der Beratung des Geschäfts ein Mehrheitsantrag seiner
Kommission auf Annahme und ein links-grüner Minderheitsantrag auf Ablehnung der
abgeänderten Motion vor. Martin Schmid (fdp, GR) legte für die Kommissionsmehrheit
dar, dass diese in den Forderungen der Motion keinen Widerspruch zur Trinkwasser-
Inititiative, zu den Zielen des GSchG oder zum Hochwasserschutz sehe. Die Umsetzung
der Motion würde es den Kantonen lediglich ermöglichen, die noch bestehenden
Probleme bei der Festlegung der Gewässerräume anzugehen. Daniel Fässler (mitte, AI)
ergänzte, dass mit den 2017 vorgenommenen Änderungen sowie mit früheren
Anpassungen der Gewässerschutzverordnung für die Landwirtschaftsbetriebe nur sehr
wenig zusätzliche Flexibilität geschaffen worden sei. Jakob Stark fügte an, dass die
Ausscheidung des Gewässerraumes viel rascher vorangehen würde, wenn die in der
Motion geforderte Ergänzung der Bestimmungen vorgenommen würde. Dies würde
auch der Natur mehr nützen als langwierige politische Auseinandersetzungen.

MOTION
DATUM: 09.03.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Roberto Zanetti (sp, SO) wies als Sprecher der Minderheit darauf hin, dass sich sowohl
die BPUK als auch die LDK vehement gegen die Motion ausgesprochen hätten. In rund
der Hälfte der Kantone und Gemeinden seien die Gewässerräume bereits
ausgeschieden worden. Es sei unfair, wenn man die Spielregeln während der Umsetzung
ändere. Man setze mit der Motion den Kompromiss aufs Spiel, der seinerzeit zum
Rückzug der Volksinitiative «Lebendiges Wasser» geführt habe. Zudem riskiere man
etliche Verfahren von Landwirtschaftsbetrieben, die mit der bereits vollzogenen
Ausscheidung des Gewässerraums auf ihren Grundstücken nicht zufrieden seien.
Schliesslich sei die vorgesehene Schwächung des Gewässerschutzes ein Steilpass für
die Trinkwasser-Initiative. Umweltministerin Sommaruga führte dieselben Argumente
ins Feld wie Roberto Zanetti und schloss, dass es im Hinblick auf die Abstimmung zur
Trinkwasser-Initiative darum gehe, klare Signale an die Bevölkerung zu senden, dass der
Bundesrat und das Parlament den Gewässerschutz und in einem weiteren Sinne auch
die Biodiversität schützen und nicht etwa schwächen wollen. Dennoch nahm der
Ständerat die abgeänderte Motion mit 26 zu 18 Stimmen an. 25

Mit seiner Motion «Wirksamer Trinkwasserschutz durch Bestimmung des
Zuströmbereichs» strebte Roberto Zanetti (sp, SO) die Stärkung des Grund- und
Trinkwasserschutzes an. Nachdem der Ständerat in der Herbstsession 2020 einer
modifizierten Version des Vorstosses zugestimmt hatte (Zanetti hatte den letzten Punkt
seiner Motion zurückgezogen), beugte sich die grosse Kammer in der Frühjahressession
2021 über die Motion.
Wie die Kommissionssprecherinnen Munz (sp, SH) und Bulliard-Marbach (mitte, FR)
berichteten, hatte sich die Mehrheit der UREK-NR dafür ausgesprochen, die Motion
anzunehmen. Mit 13 zu 3 Stimmen bei 7 Enthaltungen hatte sie zudem eine Änderung
von Ziffer 2 der Motion beantragt. Damit soll der Bund nur jene Arbeiten zur
Ausscheidung der Zuströmbereiche finanziell unterstützen, welche die Kantone bis
2030 abgeschlossen haben. Mit dieser Änderung solle der Druck auf die Kantone erhöht
werden. Die SVP-Minderheit um Pierre-André Page (svp, FR), welche die Ablehnung der
Motion beantragte, verzichtete auf ihr Votum. 
Umweltministerin Simonetta Sommaruga erläuterte, dass der Bundesrat das Anliegen
der abgeänderten Motion unterstütze. Der Bundesrat sei der Ansicht, dass die
Ausscheidung der Zuströmbereiche äusserst wichtig sei und rasch vonstatten gehen
solle. Sommaruga wies zudem auf die enge Verflechtung dieser Motion mit der
parlamentarischen Initiative «Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren»
(19.475) hin. Die Mehrheit des Ständerats hatte es (im Gegensatz zum Nationalrat) stets
abgelehnt, die Forderung dieser vorliegenden Motion in die parlamentarische Initiative
aufzunehmen. Die kleine Kammer habe vielmehr den Weg über die Motion befürwortet,
da damit eine reguläre Vernehmlassung ermöglicht werde, was im Falle einer
parlamentarischen Initiative nicht üblich sei. Sommaruga zeigte Verständnis für diese
Haltung, da die Kantone bei der Ausscheidung der Zuströmbereiche stark betroffen und
gefordert seien und entsprechend konsultiert werden sollten. Sie verstehe aber auch
die Haltung des Nationalrates und der Minderheit des Ständerats, welche den rascheren
Weg über die parlamentarische Initiative vorgezogen hätten. 
Nach einigen Rückfragen aus dem Plenum, die vor allem die Verflechtung mit der
parlamentarischen Initiative 19.475 betrafen, nahm die grosse Kammer die erneut
abgeänderte Motion mit 130 zu 50 Stimmen bei 6 Enthaltungen an. Die ablehnenden
Stimmen stammten allesamt von Mitgliedern der SVP. Als nächstes wird sich wiederum
der Ständerat mit der Motion befassen. 26

MOTION
DATUM: 10.03.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat befasste sich in der Sommersession 2021 zum zweiten Mal mit einer
Motion Zanetti (sp, SO) zum Schutz von Trinkwasserfassungen. Die kleine Kammer
hatte einer abgeänderten Version der Motion bereits im Herbst 2020 zugestimmt.
Unterdessen hatte der Nationalrat dem Vorstoss ebenfalls zugestimmt, jedoch nicht
ohne vorher selber noch eine Änderung daran vorzunehmen. So hatte die grosse
Kammer beschlossen, dass nur jene Arbeiten zur Ausscheidung der Zuströmbereiche
vom Bund finanziell unterstützt werden sollen, welche die Kantone bis 2030 finalisiert
haben. Die kleine Kammer stimmte der Motion in dieser Form stillschweigend zu. 27
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Im März 2020 reichte Kurt Fluri (fdp, SO) eine Motion zur Thematik des
Trinkwasserschutzes ein. Motionär Fluri forderte eine verursacherorientierte
Finanzierung der zusätzlichen Trinkwasseraufbereitungsanlagen, die infolge strengerer
Grenzwerte für Pflanzenschutzmittel und Düngerprodukte notwendig würden. Diese
Kosten würden dabei vor allem auf den Bau neuer Transportleitungen oder zusätzlicher
Aufbereitungsanlagen entfallen. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Er
bevorzugte den vorsorglichen Schutz des Grundwassers vor schädlichen Eintragungen.
Entsprechend forderte er eine konsequentere Ausscheidung/Festlegung der
Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen, damit diese Zonen besser geschützt
werden können. Aus diesem Grund behielt sich der Bundesrat vor, bei einer Annahme
der Motion durch den Nationalrat im Ständerat diesbezüglich Änderungen des
Wortlauts der Motion zu beantragen.
In der Frühjahressession 2022 kam der Vorstoss in den Nationalrat. Kurt Fluri pochte
darauf, dass für die Verunreinigungen, die bereits im Trinkwasser sind und die
eliminiert werden sollen, eine Lösung gefunden werden müsse. Hierbei genüge die
Bestimmung der Zuströmbereiche, die mit der Motion Zanetti (sp, SO; Mo. 20.3625)
beschlossen wurde, nicht. Umweltministerin Sommaruga entgegnete, dass die Anlagen,
die Fluri vorgesehen habe, nur für die grossen Wasserversorgungsunternehmen eine
Option darstellten und es nur wenige Verfahren gebe, welche beispielsweise mit
Chlorothalonil verunreinigtes Wasser effizient reinigen könnten. In der anschliessenden
Abstimmung zeigte sich ein eher ungewöhnliches Abstimmungsverhalten. Während die
Grünen-, die GLP- und die FDP.Liberale-Fraktion geschlossen für die Motion stimmten,
lehnten sie die fast geschlossen stimmende SVP- und etwa die Hälfte der Mitte-Fraktion
ab. Zahlreiche Mitglieder der SP-Fraktion enthielten sich der Stimme. Insgesamt
sprachen sich 90 Mitglieder der grossen Kammer für die Motion aus, 63 dagegen und 33
enthielten sich der Stimme. 28

MOTION
DATUM: 17.03.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitszeit

In Anbetracht des Energiemangels und der vom Bundesrat kommunizierten
Massnahmen zum Energiesparen reichte Andrea Gmür-Schönenberger (mitte, LU) im
September 2022 eine Motion ein, mit der sie eine Anpassung der Verordnung 1 zum
Arbeitsgesetz angehen wollte. Konkret forderte sie eine Flexibilisierung der
Verordnung, so dass neu auch eine Strommangellage als dringendes Bedürfnis für
Nacht- oder Sonntagsarbeit gelten soll. Dadurch könnten die Arbeitgebenden bei
zeitlichen Beschränkungen des Verbrauchs die Arbeitszeiten zum Beispiel so anpassen,
dass die Arbeit ausserhalb dieser Beschränkungen erledigt werden könnte. Der
Bundesrat beantragte, die Motion abzulehnen. Bereits mit den aktuellen Regelungen sei
es den Kantonen möglich, während sechs Monaten entsprechende
Arbeitszeitbewilligungen vorzunehmen. Der Ständerat behandelte das Geschäft im
Rahmen der Wintersession 2022. Ständerat Roberto Zanetti (sp, SO) stellte den Antrag
auf Zuweisung an die WAK-SR, damit diese die Motion vertieft vorprüfen kann. Er zog
den Antrag jedoch zurück, nachdem Motionärin Gmür-Schönenberger die Behandlung
der Motion in der Wintersession als dringlich bezeichnet hatte, da eine Regelung
bereits vor dem Winter nötig sei. Als Reaktion auf die bundesrätliche Antwort forderte
sie zudem eine schweizweite Lösung. Paul Rechsteiner (sp, SG) sprach sich in der Folge
für die bestehende Lösung und die Aufrechterhaltung des Schutzes der
Arbeitnehmenden aus. Der Ständerat nahm die Motion mit 22 zu 11 Stimmen (bei 9
Enthaltungen) an. Wie bereits Paul Rechsteiner erwähnt hatte, wird die geforderte
Regelung damit aber für den Winter 2022/2023 nicht einsatzbereit sein – der
Nationalrat wird die Motion frühestens in der Frühjahrssession 2023 behandeln. 29
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Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Epidemien

Ende April 2020 hatten die WAK-NR (Mo. 20.3133) und die WAK-SR (Mo. 20.3159) zwei
identische Motionen eingereicht, mit denen sie den «Restart», also die
Wiedereröffnung der Corona-bedingt temporär geschlossenen Unternehmen, die der
Bundesrat in drei Schritten bereits angekündigt hatte, planen wollten. In den Motionen
forderten die Kommissionen einerseits eine Definition von erlaubten Tätigkeiten für
diejenigen Betriebe, die auch nach dem 11. Mai 2020, auf den der Bundesrat
weitreichende Öffnungen angekündigt hatte, noch nicht öffnen können. Andererseits
wollten sie sicherstellen, dass auch Schulen und Kinderbetreuungsstätten auf
denselben Termin hin geöffnet würden. In beiden Kommissionen lehnten linke oder
links-grüne Minderheiten die Motionen ab. Der Bundesrat erachtete die Motionen als
weitgehend erfüllt und empfahl sie zur Annahme. 
Für die WAK-SR verdeutlichte Christian Levrat (sp, FR) das Verständnis der Kommission
für die gesundheitlichen Bedenken des Bundesrates, verwies aber auf die hohen
wirtschaftlichen Kosten dieser Einschränkungen. Zudem sei die Forderung mit dem
«retour progressif à la normale» des Bundesrats vereinbar. Gleichzeitig nutzte Levrat
die Chance, um den Bundesrat im Namen der Kommission zu einer möglichst schnellen
Aufhebung der Einschränkungen zu ermuntern. Roberto Zanetti (sp, SO) erachtete die
Motion einerseits als erfüllt und lehnte es andererseits ab, «in Krisenzeiten dem
Bundesrat [...] ins Handwerk [zu] pfuschen». Stillschweigend sprach sich der Ständerat
für die Motion aus. 
Tags darauf folgte eine ähnliche Debatte im Nationalrat, die jedoch aufgrund der
ebenfalls behandelten Motionen 20.3136 und 20.3134 der WAK-NR zur allgemeinen
Öffnung sowie zur Wiedereröffnung der Restaurants deutlich ausführlicher ausfiel. Die
Argumente blieben jedoch grösstenteils dieselben. Zusätzlich kritisierte
Minderheitensprecher Wermuth (sp, AG) aber auch die Art der Beschlussfassung durch
die Kommissionsmehrheit. So habe diese ihre Entscheidung nach kurzer eigenständiger
Interpretation der entsprechenden Statistiken und ohne Anhörung von Expertinnen und
Experten getroffen. Zudem fehlten dem Parlament gemäss Wermuth die
Entscheidungsgrundlagen, weil man noch nie in einer solchen Situation gewesen sei.
Mit 125 zu 61 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) nahm jedoch auch der Nationalrat die
Motion 20.3133 an, womit das Anliegen insgesamt als angenommen galt. 30

MOTION
DATUM: 05.05.2020
ANJA HEIDELBERGER

Suchtmittel

Nachdem der Nationalrat im Juni 2018 eine Motion Zanetti (sp, SO; Mo. 17.4210)
bezüglich eines Experimentierartikels als Grundlage für Studien zur regulierten
Cannabis-Abgabe abgelehnt hatte, wurde in der darauffolgenden Herbstsession eine
identische Motionsserie (Regine Sauter (fdp, ZH), Mo. 17.4111; Angelo Barrile (sp, ZH), Mo.
17.4112; Regula Rytz (gp, BE), Mo. 17.4113; Kathrin Bertschy (glp, BE), Mo. 17.4114)
behandelt. Regine Sauter erklärte im Namen der Motionärinnen und des Motionärs,
dass die aktuelle Cannabisregulierung nicht zufriedenstellend sei. Es existiere zwar ein
Konsum- und Handelsverbot, dieses greife jedoch nicht. So gebe es einen
Schwarzmarkt mit den damit verbundenen negativen Konsequenzen. Dies zeige sich
besonders in den Städten. Um die Cannabisregulierung weiterzuentwickeln und somit
Lösungen zu schaffen, wie mit der Problematik umgegangen werden soll, bedürfe es
wissenschaftlich abgestützter Entscheidungsgrundlagen aus Studien – wie diejenige der
Universität Bern – zu kontrolliertem Zugang zu Cannabis. Damit diese allerdings
überhaupt bewilligt und durchgeführt werden können, müsse mit einem
Experimentiertartikel eine entsprechende Gesetzesgrundlage geschaffen werden.
Verena Herzog (svp, TG) zeigte sich mit ihrer Ratskollegin einverstanden darüber, dass
vieles nicht gut laufe. Im Unterschied zu Sauter machte sie aber die Politikerinnen und
Politiker verantwortlich, die Cannabis verharmlosten und eine wirkungsvolle Prävention
verunmöglichten. Bezüglich der Studien gab sie zu Bedenken, dass es sich um ein
Manipulationsinstrument auf wissenschaftlicher Seite handle, da die Versuche
abgebrochen würden, sobald der Gesundheitszustand und die Behandlung der
Teilnehmenden nicht mehr sichergestellt werden könnten, was so viel bedeute, wie
dass interveniert werde, wenn die Studienergebnisse beeinträchtigt würden. Weitere
Kritik wurde etwa an der Abgabe eines hohen Cannabisgehalts sowie an der Ausgabe
von Steuergeldern in Millionenhöhe geäussert. Gesundheitsminister Berset hob
hingegen die Wichtigkeit der wissenschaftlichen Studien hervor. Die aktuelle
Verbotspolitik habe sich nicht bewährt, rund ein Drittel der Schweizer Bevölkerung
habe bereits einmal Cannabis probiert und mehr als 200'000 Personen konsumierten
es regelmässig. Dabei sei über die Zeit kein Rückgang zu verzeichnen. Es bestehe
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folglich Handlungsbedarf. Da jedoch niemand genau wisse, was zu tun sei, müsse
kontrolliert getestet werden, welcher Rechtsrahmen die besten Ergebnisse liefere. Es
gehe allerdings nicht darum, Cannabis legalisieren zu wollen. In anderen Bereichen wie
zum Beispiel im Asylbereich oder bei den Sozialversicherungen hätten zudem ähnliche
Tests zu entscheidenden Änderungen in der Gesetzgebung geführt. Das
Abstimmungsergebnis im Nationalrat viel relativ knapp aus. Mit 98 zu 92 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) wurden die Motionen angenommen. 31

Ende November 2017 wurde Sven Trelle von der Universität Bern die Bewilligung für eine
wissenschaftliche Studie zum legalen Cannabisverkauf und -konsum in der Stadt Bern
verweigert. Das Bundesamt für Gesundheit BAG begründete diesen Entscheid mit der
fehlenden Gesetzesgrundlage zum Absatz von nicht-medizinischem Cannabis.
Projektleiter Trelle wollte die Auswirkungen des legalen Verkaufs der Droge auf das
Verhalten, die Gesundheit und auf soziale wie auch wirtschaftliche Gesichtspunkte
untersuchen. Dabei sollten 1'000 Personen, die bereits zuvor gekifft hatten, Cannabis
als Genussmittel in Apotheken erwerben können. Trelle gab sich gegenüber dem
Tagesanzeiger enttäuscht, da die Studie – an welcher neben Bern noch andere Städte
interessiert waren –  «ein wichtiger Baustein gewesen» wäre, «um die Politik mit
zuverlässigen Daten zu unterstützen». Dass er mit dieser Meinung nicht allein dastand,
zeigten die Reaktionen im Parlament. Neben der von der SGK-NR lancierten
parlamentarischen Initiative (Pa.Iv. 18.402) wurden fünf identische Motionen (Mo.
17.4111; Mo. 17.4112; Mo. 17.4113, Mo. 17.4114; Mo. 17.4210) zum Thema in den beiden
Kammern eingereicht. So forderte Roberto Zanetti (sp, SO) mit seinem im Ständerat
eingereichten Vorstoss (Mo. 17.4210) den Bundesrat auf zu überprüfen, ob mit der
gegenwärtigen Rechtsgrundlage innovative Regulierungsansätze zum gesellschaftlichen
Umgang mit Cannabis erprobt werden können. Falls die rechtlichen
Rahmenbedingungen dazu fehlten, sollte eine entsprechende Änderung des
Betäubungsmittelgesetzes in Form eines Experimentierartikels ausgearbeitet werden.
Es existiere ein Bedürfnis nach wissenschaftlich gestützten Entscheidungsgrundlagen
für die künftige Handhabung der Cannabis-Regulierung, argumentierte der Motionär.
Während der Behandlung des Geschäfts im Ständerat betonte Zanetti überdies
ausdrücklich, dass es dabei nicht um die Legalisierung von Cannabis gehe. Alain Berset
erwiderte daraufhin, dass die Situation aus rechtlicher Sicht klar sei, da das
Betäubungsmittelgesetz die Abgabe von nicht-medizinischem Cannabis, auch wenn es
sich um eine wissenschaftliche Studie handelt, untersage. Allerdings empfinde auch der
Bundesrat die Durchführung solcher Studien als «notwendig, interessant und nützlich».
Daher sei er bereit, die notwendigen rechtlichen Grundlagen dafür zu entwickeln. Von
diesen Worten liess sich die kleine Kammer diskussionslos überzeugen und nahm die
Motion stillschweigend an. 32

MOTION
DATUM: 15.03.2018
JOËLLE SCHNEUWLY

In der Frühlingssession 2018 hatte der Ständerat die Motion Zanetti (sp, SO) zur
Einführung eines Experimentierartikels in das Betäubungsmittelgesetz, welcher die
Durchführung von wissenschaftlichen Studien zur regulierten Cannabis-Abgabe
ermöglichen sollte, stillschweigend angenommen. Im Anschluss daran befasste sich die
SGK-NR Mitte Mai 2018 mit dem Vorstoss. In ihrem Bericht erklärte sie, sie habe sich
dem Anliegen bereits in ihrer Kommissionsinitative (Pa.Iv. 18.402), welche im Januar
desselben Jahres beschlossen worden war, gewidmet. Die Mehrheit der Kommission sei
weiterhin der Meinung, dass seitens des Bundesrates Massnahmen getroffen werden
müssten, weil das vorherrschende Verbot nicht die gewünschte Wirkung erziele. Man
verspreche sich von den Studien eine hilfreiche Basis zur Entscheidungsfindung
bezüglich der künftigen Cannabisregulierung. Es zeigten sich allerdings nicht alle
Kommissionsmitglieder damit einverstanden. So warnte eine Minderheit vor einer
Bagatellisierung des Cannabiskonsums und einer «Liberalisierung durch die
Hintertüre». Schlussendlich beantragte die SGK-NR äusserst knapp mit 12 zu 11
Stimmen, die Motion anzunehmen. 
In der Sommersession 2018 kam das Geschäft in die grosse Kammer. Dort machte sich
unter anderem Regine Sauter (fdp, ZH) als Kommissionssprecherin für das Anliegen
stark. Sie betonte, dass das bestehende Verbot für Cannabis als Freizeitkonsum
ausserhalb des Experimentes nach wie vor gelte. Es bestehe Handlungsbedarf, denn
trotz Verbot bestünden Probleme wie der vorhandene Schwarzmarkt oder jugendliche
Cannabis-Konsumenten und Konsumentinnen. Auf der Gegenseite äusserte Benjamin
Roduit (cvp, VS) hingegen Bedenken gegenüber zahlreichen Studien, die sich
gegenseitig widersprächen, und wollte wissen, weshalb Studien wie diejenige der
Universität Bern notwendig seien, habe man doch bereits das Postulat Rechtsteiner (sp,
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SG; Po. 17.4076) angenommen, welches zum Ziel hatte, die Perspektiven der
schweizerischen Drogenpolitik auf der Basis der vergangenen zehn Jahre für das
kommende Jahrzehnt aufzuzeigen. Angelo Barrile (sp, ZH) nahm sich dieser Frage an
und erklärte, dass das Postulat Rechsteiner eine Gesamtschau verlange. Bei der
aktuellen Motion gehe es allerdings um die konkrete Einführung eines Artikels als
rechtliche Grundlage für die Durchführung entsprechender Experimente, damit der
existierende Bedarf an Informationen gedeckt werden könne. Weitere kritische
Stimmen gab es aus der Fraktion der SVP. So zweifelte Verena Herzog (svp, TG) am
wissenschaftlichen Charakter der Untersuchungen und Mauro Tuena (svp, HZ) hob
hervor, dass das Stimmvolk anno 2008 die Aufweichung des Betäubungsmittelgesetzes
betreffend Cannabis mit 68 Prozent abgelehnt habe und es daher nicht akzeptabel sei,
dass National- und Ständerat diesen Entscheid auf indirekte Weise umgehen würden.
Zudem wollte Tuena von Bundesrat Berset wissen, ob er dem Rat versichern könne,
dass die Versuche mit Cannabis nicht ausgeweitet würden. Alain Berset erwiderte
darauf, dass die Studien einen wissenschaftlichen Zweck und eine wissenschaftliche
Qualität haben sowie zeitlich und räumlich beschränkt sein müssten. Es sei allerdings
nicht die Aufgabe der Politik zu definieren, was wissenschaftlich gültig sei und was
nicht. Vielmehr müsse man sich dafür an den Kriterien, welche für die Wissenschaft auf
internationaler Ebene gelten, orientieren. Des Weiteren wiederholte der Bundesrat
während der Debatte, dass es nicht um die Entkriminalisierung von Cannabis gehe,
sondern darum, Massnahmen zu definieren, wie man am besten mit dem Konsum der
Droge umgehe und ihn einschränken könne. Schliesslich hätten in der Schweiz fast ein
Drittel der Bevölkerung bereits einmal Cannabis probiert und mehr als 200'000
Bürgerinnen und Bürger würden es regelmässig konsumieren. Obwohl über hundert
Nationalrätinnen und Nationalräte im Vorfeld eine von vier Motionen (Mo. 17.4111; Mo.
17.4112; Mo. 17.4113, Mo. 17.4114), die identisch zur Motion Zanetti sind, unterschrieben
hatten, wurde der Vorstoss mit 96 zu 93 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) versenkt.
Verantwortlich für die Ablehnung war das mehrheitliche Nein der SVP- und CVP-
Fraktionen wie auch das Umschwenken einiger Politiker und Politikerinnen. 33

Stillschweigend nahm der Ständerat im September 2019 eine Motion der SGK-SR an,
welche den Bundesrat dazu aufforderte, gesetzliche Grundlagen für die Besteuerung
von E-Zigaretten auszuarbeiten. Da diese im Vergleich zu den klassischen
Tabakzigaretten ein tieferes Gesundheitsrisiko bärgen, sollten die darauf erhobenen
Steuern ebenfalls tiefer sein, erklärte Kommissionssprecher Joachim Eder (fdp, ZG).
Anstatt das Anliegen ins Tabakproduktegesetz zu integrieren, habe man den Weg über
die Kommissionsmotion gewählt. Denn elektronische Zigaretten seien 2011 mittels einer
Motion Zanetti (sp, SO; Mo. 11.3178) von der Tabaksteuerpflicht befreit worden, da man
sie als Ausstiegshilfe vom Rauchen betrachtet habe. Nun wolle man aber nicht ohne
Vernehmlassung zum Ursprungszustand zurückkehren. Didier Berberat (sp, NE) und
Hans Stöckli (sp, BE) ergriffen das Votum und zeigten sich mit der Motion zwar ebenfalls
einverstanden, gaben allerdings zu bedenken, dass noch vieles über die Risiken und
Folgen der E-Zigaretten unbekannt sei und man sie auf ihre Gefährlichkeit überprüfen
müsse. Der Bundesrat unterstützte die Motion ebenfalls. 34

MOTION
DATUM: 26.09.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

Sozialversicherungen

Invalidenversicherung (IV)

Der Ständerat nahm eine Motion Zanetti (sp, SO) zur Eintragung von Trisomie 21 (Down-
Syndrom) in die Liste der Geburtsgebrechen an, was dem Antrag des Bundesrates
entsprach. Dass die Krankheit bisher noch nicht auf dieser Liste aufgeführt ist, sei
objektiv nicht nachvollziehbar, so der Motionär. Der Entscheid des Nationalrates stand
Ende 2013 noch aus. 35
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Krankenversicherung

Im Juni 2019 reichte Roberto Zanetti (sp, SO) eine Motion mit dem Titel
«Ersatzleistungen für befristete Drittbetreuungskosten infolge krankheits- oder
unfallbedingter Unfähigkeit zur Betreuung von betreuungsbedürftigen Personen» ein,
der von allen sechs amtierenden Ständerätinnen mitunterzeichnet worden war. Trotz
sperrigem Titel sei der Inhalt des Vorstosses sehr einfach, erklärte er dem Ständerat in
der Herbstsession 2019. Wenn einer von zwei arbeitstätigen Ehepartnern mit Kindern
aufgrund eines Unfalls oder einer Krankheit über eine gewisse Zeit ausfalle, benötige
die Familie eine Lösung für die Kinderbetreuung. Entweder kümmere sich der andere
Ehepartner oder die andere Ehepartnerin um die Kinder und gehe nicht mehr arbeiten
– was üblicherweise nicht sehr einfach einzurichten sei –, man finde eine Lösung im
Familien- oder Bekanntenkreis oder die Eltern müssten eine
Drittbetreuungsmöglichkeit suchen – was jedoch je nach Dauer des Ausfalls sehr teuer
sein könne. So koste eine nichtsubventionierte Kita-Betreuung an fünf Tagen pro
Woche für einen Monat in den meisten Kantonen zwischen CHF 2200 und 2700. Diese
Drittbetreuungskosten stellten somit ein «Loch im Netz der sozialen Sicherheit» dar,
das «eine Mittelstandsfamilie an den Rand des Ruins bringen» könne und das folglich
gestopft werden müsse. 
Der Bundesrat anerkannte zwar die Problematik, sah deren Lösung jedoch nicht auf
Bundesebene. Einerseits gebe es private oder öffentliche Entlastungs- und Notdienste
sowie private Möglichkeiten der Kostendeckung wie eine Privatversicherung,
andererseits sei die Lösung dieses Problems aufgrund des Subsidiaritätsprinzips Sache
der Kantone und Gemeinden. Mehr Unterstützung erfuhr der Vorstoss im Ständerat
durch einen Ordnungsantrag von Brigitte Häberli-Koller (cvp, TG), mit dem sie die
Überweisung des Vorstosses zur Vorprüfung an die zuständige Kommission beantragte.
Stillschweigend nahm die kleine Kammer den Ordnungsantrag an. 36
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